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2. Satzung zur Änderung der Abwassersatzung des Wasserverbandes Peine für das Gebiet der 
Mitgliedsgemeinden in Niedersachsen (Abwassersatzung Niedersachsen) vom 16.09.2022 in 

der zurzeit gültigen Fassung der 1. Änderungssatzung vom 08.12.2023 
 

 
Aufgrund des § 4 Abs. 1 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Wasserverbandsgesetz 
(Nds. AGWVG) vom 06.06.1994 (Nds. GVBl. 238), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.02.2024 
(Nds. GVBl. Nr. 9), i. V. m. §§ 96 ff. des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) i. d. F. vom 
19.02.2010 (Nds. GVBl. S. 64), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.09.2024 (Nds. GVBl. Nr. 82)  
i. V. m. den §§ 54 ff. des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 22.12.2023 (BGBl. I Nr. 409), i. V. m. dem Staatsvertrag zwischen dem 
Land Niedersachsen und dem Land Hessen über Zweckverbände, öffentlich-rechtliche Vereinbarun-
gen, kommunale Arbeitsgemeinschaften und Wasser- und Bodenverbände vom 11.02.1975/ 
16.04.1975, ratifiziert durch Gesetz vom 16.12.1975 (Nds. GVBl. S. 417) und durch Gesetz vom 

15.12.1975 (GVBl. Hessen I S. 305), ), sowie i. V. m. den in der Anlage 1 genannten vertraglichen 

Vereinbarungen zwischen dem Wasserverband Peine und der jeweiligen Mitgliedsgemeinde über die 
Übertragung der Aufgabe der öffentlichen Abwasserbeseitigung und der Befugnis zum Erlass von Sat-
zungen in Bezug auf die Abwasserbeseitigungspflicht, hat die Verbandsversammlung des Wasserver-
bandes Peine am 06.12.2024 folgende Änderungssatzung beschlossen: 

 
 

Artikel 1  
Änderung der Satzung 

 
Die Abwassersatzung des Wasserverbandes Peine für das Gebiet der Mitgliedsgemeinden in Nieder-
sachsen (Abwassersatzung Niedersachsen) vom 16.09.2022 (verkündet u. a. im Amtsblatt Nr. 30 des 
Landkreises Peine vom 30.11.2022 sowie in weiteren Verkündungsmedien, siehe www.wvp-online.de) 
in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 08.12.2023 wird wie folgt geändert: 
 
 

I. Änderung des Titels 
 

Der Titel der Satzung wird geändert in „Abwassersatzung des Wasserverbandes Peine (Ab-
wassersatzung)“. 

 
II. Änderung von § 1 

 
1. In § 1 Absatz 1 wird nach „gemäß § 4 Abs. 1 Nds. AGWVG“ eingefügt „oder gemäß § 37 
Abs. 6 HWG“. 

2. In § 1 Absatz 3 wird „mit Ausnahme der Gemeinde Ilsede“ gestrichen. 

3. § 1 Absatz 4 wird gestrichen. 

4. § 1 Absatz 5 bis Absatz 11 werden § 1 Absatz 4 bis Absatz 10. 

 
III. Änderung von § 2 

 
In § 2 Absatz 8 lit. c wird nach „im Sinne des NWG“ eingefügt „oder des HWG“. 

 
IV. Änderung von § 3 

 
In § 3 Absatz 4 Satz 1 wird nach „§ 96 Abs. 6 Satz 3 NWG“ eingefügt „oder sonstige ge-
setzliche Vorschriften“. 

 
  



2/3 

V. Änderung von § 5 
 

1. In § 5 Absatz 1 wird am Satzende eingefügt „oder soweit gemäß § 37 Abs. 3 bis Abs. 5 
HWG eine Pflicht zur Überlassung von Niederschlagswasser an den WV besteht“. 

2. In § 5 Absatz 3 Satz 1 wird am Satzende eingefügt „oder soweit gemäß § 37 Abs. 3 bis 
Abs. 5 HWG eine Pflicht zur Überlassung des Niederschlagswassers an den WV besteht“. 

 
VI. Änderung von § 6 

 
1. In § 6 Absatz 1 Satz 2 wird nach „§ 98 Abs. 1 NWG“ eingefügt „oder i. V. m. § 38 HWG“. 

2. In § 6 Absatz 1 Satz 3 wird nach „§ 98 Abs. 1 NWG“ eingefügt „oder § 38 HWG“. 

 
VII. Änderung von § 9 

 
In § 9 Absatz 2 wird nach „§ 62 Niedersächsische Bauordnung (NBauO)“ eingefügt „oder 
nach §§ 62 ff. Hessische Bauordnung (HBO)“. 

 
VIII. Änderung von § 14 

 
1. In § 14 Absatz 7 Satz 1 wird nach „DIN 1986 Teil 30“ eingefügt „oder nach der Hessischen 
Abwassereigenkontrollverordnung (EKVO)“. 

2. In § 14 Abs. 7 Satz 2 wird „Der WV kann, über die in der DIN 1986 Teil 30 geforderten 
Dichtheitsprüfungen hinaus,“ ersetzt durch „Der WV kann darüber hinaus“. 

 
IX. Änderung von § 26 

 
In § 26 Absatz 4 Satz 2 wird „Satzung des WV über die Erhebung von Abgaben für die 
Abwasserbeseitigung für das Gebiet der Mitgliedsgemeinden in Niedersachsen“ ersetzt 
durch „Satzung des WV über die Erhebung von Abgaben für die Abwasserbeseitigung“ 

 
X. Änderung der Anlage 1 

 
In Anlage 1 zur Satzung werden in die Tabelle am Ende folgende neue Zeilen eingefügt: 

Gemeinde Nieste (Hessen) a) Vereinbarung über die Übertragung der Auf-
gabe der Abwasserbeseitigung vom 26.06.2014  

b) Vertrag zur Übertragung von Satzungsrechten 
vom 26.06.2014  

 
XI. Änderung der Anlage 2 

 
1. Im Titel der Anlage 2 zur Satzung wird „Niedersachsen“ gestrichen. 

2. In der Anlage 2 zur Satzung wird die Zeile der Mitgliedsgemeinde Ilsede wie folgt gefasst: 

 
Gemeinde Ilsede ja 
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3. In Anlage 2 zur Satzung wird in die Tabelle am Ende folgende neue Zeile eingefügt: 

 
 

 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. 
 
 
 
Peine, 06.12.2024 
 
 
Wasserverband Peine 
 
 
gez. Lutz Erwig 
Verbandsvorsteher 

Gemeinde Nieste (Hessen) ja 


